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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1996

Norm

ABGB §881 IA

ABGB §1295 Ia2

Rechtssatz

Zum Kreis der in den Schutzbereich eines Kaufvertrags über ein Moped einbezogenen Personen gehören jedenfalls

auch Familienangehörige, freilich im allgemeinen nur solche, denen der Käufer rechtlich zur Fürsorge verpflichtet ist.

Entscheidungstexte

1 Ob 2317/96h

Entscheidungstext OGH 16.12.1996 1 Ob 2317/96h

8 ObA 30/03z

Entscheidungstext OGH 22.05.2003 8 ObA 30/03z

Vgl auch; Beisatz: Bei einem Teilurteil des Erstgerichtes ist nur das Streitgegenstand, was insgesamt den

Berufungsverfahren zugrundeliegt, aber nicht der sonstige Streitgegenstand des erstgerichtlichen Verfahrens.

(T1); Beisatz: Hier: § 46 Abs 3 Z1 idF WGN 1997. (T2)
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